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Norm

EheG §55 b1

Rechtssatz

Unter häuslicher Gemeinschaft nach § 55 EheG ist die Geschlechtsgemeinschaft, Wohnungsgemeinschaft und

Wirtschaftsgemeinschaft zu verstehen. Erst wenn alle drei Voraussetzungen weggefallen sind, kann von einer

Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft gesprochen werden.
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